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Der Superlativ „thunlichst" hat in der Wortverbindung

der Gesetzesstelle sinngemäß eine offenbar nur einschränkende,
negative Bedeutung.

Die „thunlichste Unschädlichkeit" für die Fischerei

läßt noch immer und leider das Fortbestehen von Schädlich¬

keiten für dieselbe, wenn auch in geringerem Maße zu.

Es soll ihr nur so wenig als möglich Schaden (Er¬

schwerung oder Beeinträchtigung) zugefügt werden.

Bisher und in Hinkunft darf der Fischerei, schon nach

den bestehenden wasserrechtlichen Bestimmungen durch Wasser-

Anlagen und Vorrichtungen keine unnöthige Erschwerung

oder Beeinträchtigung verursacht werden.

Diese Anlagen und Vorrichtungen sind (ausnahmslos
und im Allgemeinen) so herzustellen und zu erhalten, daß

der Fischerei hierdurch eben keine unnöthige Erschwernis oder

Beeinträchtigung erwächst.

Wenn nun in drei, für die Fischerei wichtigsten,
„Existenzbedingungen" gleich zu haltenden Fällen, also nur aus¬

nahmsweise und im Besonderen normirt wird, daß die

überhaupt nur in diesen drei Fällen zugelassenen Einwendungen

blos die thunlichste Bewahrung der Fischerei vor Schaden

bezwecken sollen und dürfen, so ist damit in der Wesen¬

heit wohl kaum mehr gefordert, als daß die Fischerei in

diesen Fällen vor „unnöthigen" Erschwernissen und Beein¬

trächtigungen bewahrt bleibe.

Der Anspruch auf thunlichste Fernhaltung der Schädi¬

gung muß doch durch die unerläßliche Nothwendigkeit
dieses Schutzes, dieser Berücksichtigung, innerhalb der gesetzlich um¬

schriebenen Grenzen bewiesen werden. Absolut „Nothwendiges"
zu berücksichtigen, entspricht aber gewiß nur voller Gerechtigkeit.

Hätte aber auch die Fischerei bewiesen, daß ihr Ein¬

wand kein „unnöthiger" sei und dessen Zweck nur in thun¬

lichst unschädlicher Weise erreicht werden wolle und könne, so

kann dem so construirten Einwände erst dann entsprochen

werden, wenn der anderweitigen Wassernutzung keine er¬

hebliche Erschwernis verursacht wird.
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